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Antragsteller*in: Dieter Janecek (KV München)

Änderungsantrag zu V-37

Nach Zeile 84 einfügen:

· Alle Verpflichtungen und zu ergreifenden Maßnahmen der Unternehmen sollen in einem Gesetz
zur menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht (MSorgG) festgeschrieben werden. Dabei sollten die
Verpflichtungen stufenweise eingeführt werden. Unmittelbar soll das Gesetz zunächst für große
Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern gelten, die einen Jahresumsatz von 50 Millionen €
überschreiten. Perspektivisch können die Verpflichtungen auf weitere Unternehmen ausgeweitet
werden.

Begründung

Der Bundesgesetzgeber hat bis zum 06.12.2016 die EU CSR-Richtlinie durch ein nationales Gesetz
umzusetzen. Danach wird erstmals eine Berichtspflicht zu nichtfinanziellen Informationen (wie z.B.
Umweltbelange, soziale Belange wie Arbeitnehmerbelange, zu menschenrechtlichen Belangen und etc.)
für deutsche Unternehmen eingeführt. Hier bestehen zum vorliegenden Antrag Überschneidungen. Für
Unternehmen in Deutschland gelten schon jetzt Berichtspflichten in Bezug auf finanzielle Lageberichte,
die nach dem HGB zu erstellen sind. Dabei wird nach bestimmten Unternehmensgrößen bei der
Berichtspflicht differenziert, damit ungleiche Unternehmensverhältnisse nicht ungerechtfertigter Weise
gleich behandelt werden. Das gebietet der verfassungsrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz. Bei der
unmittelbaren Geltung eines MSorG sollte sich bezüglich der Unternehmensgröße in der ersten Stufe
zunächst an der Definition des IfM Bonn orientiert werden. Perspektivisch kann dann der
Geltungsbereich auf Unternehmen, die nach dem HGB berichtspflichtig sind erweitert werden. Eine
Orientierung an den Kriterien Mitarbeiter, Bilanz- und Umsatzerlös ist sachlich zu rechtfertigen. Auch
juristische Experten aus dem Bereich menschenrechtlicher Sorgfaltspflicht von Unternehmen
orientieren sich an diesen Kriterien (siehe zum Beispiel Gutachter Remo Klinger und Markus Krajewski
in ihrem für Germanwatch erstelltem Rechtsgutachten).

Weitere Antragsteller*innen

), Markus Neumann (KV München Land); Gudrun Lux (KV München); Thomas Gambke (KV Stadt
Landshut); Gabriele C. Klug (KV Köln); Hans Bischoff (KV Bochum); Brigit Mooser-Niefanger (KV
Freising); Peter Heilrath (KV München); Michael Merkel (KV Bochum); Heidi Rohrlack (KV Augsburg
Stadt); David Lamouroux (KV München); Bruno Jöbkes (KV Kleve); Nicolá Lutzmann (KV Heidelberg);
Stefan Schmidt (KV Regensburg Stadt); Sebastian Pewny (KV Bochum); Alexander König (KV München);
Ulrich Martin Drescher (KV Waldshut); Reiner Daams (KV Solingen); Kai Bergmann (KV Bielefeld); Marcel
Ernst (KV Göttingen)
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